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Bildung einer Umlagegruppe für Tarifbeschäftigte 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verwaltungsrat der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) hat die Einfüh-
rung einer Umlagegruppe für Tarifbeschäftigte mit Wirkung vom 01.01.2021 beschlossen. 
 
Nach den bisher gültigen Regelungen erfolgte die Refinanzierung der Beihilfen für Beamte, Ver-
sorgungsempfänger und privatversicherte Beschäftigte ohne Zuschuss nach § 257 SGB V über 
zwei Umlagegruppen. Ab dem kommenden Jahr umfasst das Umlageverfahren dann zusätzlich 
über die neue Umlagegruppe 3 die Beihilfen für die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten sowie die einen Zuschuss nach § 257 SGB V erhaltenden privatversicherten Ange-
stellten. Auch die Refinanzierung der Beihilfen für die privatversicherten Angestellten ohne Zu-
schuss nach § 257 SGB V erfolgt künftig über die Umlagegruppe 3. 
 
Diese Änderungen bezwecken eine Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens, welche den Ver-
waltungsaufwand sowohl bei den kvw als auch bei den Mitgliedern vermindert: Durch die Einbe-
ziehung aller weiteren Berechtigten in die Umlagefinanzierung entfällt für die Mitglieder der kvw-
Beihilfeumlagegemeinschaft die „Doppelabrechnung“ am Jahresende. Die Mitglieder erhalten am 
Jahresende also nur noch einen Heranziehungsbescheid für das Umlageverfahren. 
 
Auch entfallen ab Januar 2021 für Mitglieder im Umlageverfahren, sofern bei ihnen kein sog. 
Bestandsfall vorliegt, die Abschlagszahlungen im Erstattungsbereich. 
 
Der Umlagesatz wird in der neuen Umlagegruppe 3 vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich 
liegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Ulrich Kleyboldt 
Sachbereichsleiter 
 


